
§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 
 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise 

fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser 
Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betreffenden Anordnungen 
zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

 1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwenden, 

 2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

 3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

  
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer 

Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die 
Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Zweckverband kann mit der Mahnung 
zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

  
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, 

sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 
 


